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Amtsgericht Kulmbach

Az: 70 C 5BO/11

I

in dom Rechtsstrelt

IM NAMEN DES VOLKES

P [ozess bevoi] mächtrqte :

gegen

P rq4gssbevol tmächtigte:
Rechtsanwälte E Partner,Il-c..,D
wegen Schadonsersatz

erlässt das Amtsgericht Kulmbach durch die Richtorin anr Anrtsgericht Babst auf Grund der
mrlndtichen Verhandlung vom'14.06.201 2 folgendes

Endudei l

Die Beklagte wird verurtei l t ,  an den Kläger 1.244,42 EUR nebst Zinsen In Höhe von 5
Prozentpunkten uber dem Basiszinssaiz aus diesem Betrag seit dem 28.04.2011 sowie
weitere 61,88 EUR zu bezahlen.

lm Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Vorr den Kosten des Vedahrens haben zu tragen:

der Kiäger 16 % und die Beklagte 84 o/o. 
]

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf dle Vollstreckung durch den Kläger
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abwenden durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegurrg in Höhe von 110 % des aufgrund
des Urtei ls vol lstreckbaron Betrages, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung
Sioherheit in gleicher Höhe leistet,

Besch luss:

1.093,08 EUR festgesetzt; ab dem 23.02,2Q12 auf

- Tatbestand

Der Kläger macht Schadensersatzansprüche aus einem Verkehrsunfal l  geltend, der sich am
24.02,2011 in Kulmbach ereignet hat. Der Kläger war Fahrer, Halter und EigentÜmer de's verun-
fa t l t enPkwVWGo| fV | ,amt | i chesKennze ichen IE rbe fuh ramUnfa | | t aggegen16
Uhr in Kulmbach die Gummistraße und wollte nach l inks in die Reicholstraße abbiegen. Dle Vot-

Der Streltwert bis 22,02.201 2 wird auf
1.477,43 EUR. , \ .  ,

1, Wiederboschaffungswert brl{tto gemäß Gutachten des
Kfz-Sacliverständioe nbrlros Uwe Bä r vom 02.03.20 1 1'

abzüglich Restwert

Gutachterkosten

Kostenpauschale

Pausohale An- und Abmeidol<osten

fahrt ist dort durch eine Anrpelanlage geregelt. .Die Kläger fuhr bei "grün' '  nt l t  angomessener Ge-
schwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein. Herrf fqhr mit dem bel der Beklagten
haftpflichtversicherten Pkw BMW, amtliches Kennzeichon auf der Reichelstraße
stadtauswärts und übersah das für ihn geltende Rotlicht. Er rammte frontal das Fahrzeug des
Klägers, das durch den Zusammenpral l  auf die Seite kippte.

Die Haftung der Beklagten dem Grunde nach ist  unstrei i ig Das Fahrzeugs des Klägers wurde
bei dent Unfall erheblich beschädigt. Där Kläger hat sich ein Ersatzfahrzeug get<auft und hierfür
einen Mehrwertsteuerbetrag von 3.094,29 € aufgewendet.

l(lägerseits wird von folgonden Schadensersatzpositionen ausgegangen:

19 ,s00 ,00  EUR

2. 1 .25s  4s  HUR

25,00 EUR

75,00 EUR

-7'ooo'oo t'L 
lLlfu1'
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Mietwagenkosten (zuletzt)

Rechnung Standgobühren Fa. Dippold

2,266,69 EUR

395,08 EUR

16.517,22 EUREndbetrag

Die Beklagte hat auf die Schadensersatzposit ionen einen Betrag in Höhe von Insgesamt

1 5.039,7 4 EU R reguliert,

Die Bektagte hat nioht den vbm Saohvorständigen Bär im Gutachten vom 02 03.2011 festgestel l-

tenBruttowieclerbdschaffungswertzltgrundegelegt,sonderndenNettovuiederbeschaffungswert
von '16.386,55 EUR sowie den Mehrwertsteuerbetrag von 3 094,29 EUR, den der Klägor für eirt

als Ersatz angeschafftos Fahrzeug aufgewendet hat,

Die Miotwagenkosten hat die Beklagte in Höhe von 947,00 EUR regutiert; die Standgebühren in

Höhe von 335,62 EUR ausgehend von einer Dauer von 20 Tagen und einer Hölre zu je 9'90
EUR. Gemäß Auftragsbesütigung/Reohnung der Firma Autohaus fO]"bH vo.nr

24.Q3.2011 war das verufallte Fahrzeng von 24.Q2.201 1 bis 25.03201 '1 "in Oblrut" der oben ge-

nannte Firma, wofür ein Rechnungsbetrag von 30 Tagon a 9,90 EUR netto in Ansatz gebraoht

worden war.

Der Kläger trägt vor: 
,--- \

Hrnsichtlich der resilichen Fahrzeugkosten ergebo sich noch eine DJfferenz vo(SS,S3 ESf.bie
Kürzung der Beklagten um diesen Betrag sei zu Unrecht erfolgt, da cler Klägor sEnxrffiht vor-

steuerabzugsber,ochtigt sei, Der Kläger habo aufgrund konkret ärfolgter Neuanschaffung an-
hand des Gutachtens abrechnen können. Zugrunde zu legen sei der Bruttowiederbeschaffungs-
wert des verunfal l ten Fahrzeuges in Höhe von 9 500,00 EUR.

Hinsichtl ich der Mietwagonkosten sei von der Schwackeliste 2010 im PLZ S53 auszugehen; denr-
zufolge sejen effordorliche Mietwagenksoten in Höhe von 2.266,69 EUR in Ansätz zu bringen'
Es seien weitere 13f 9,69 € orforderlich gowesen,

Hinsichtlich der Standgebühren sei die Standdauer von 30 Tagen für das verunfallte Fahrzeug er-
forderllch gewesen: Eine Ablöse des Falrrzeugs habe erst nach Ausgleioh an die Volkswagon-
bank stattfinden können, Vorher habe das Fahrzeug keiner Venrvertung zugeführt werden kön-
nen. Der Fahrzeugbrief soi bei der Versicherungsgeberin vonrvahrl gewosen. Der Kläger set
nicht irrrstando gewesen die Ablöse bei der Volkswagenbank aus oigetren Mitteln zu begleichen,
Er sei angewieserr gowesen, dass dio Beklagte bzw, der Restwertaufkäufer die entsprechen-
clen Zahtung€n vorgenomnren habe. Der Kläger habe Anspruch auf weitore 177,81 C.

Der Kläger beantragt zuletzt zu erkennen:

Die Beklagte wird verurtei l t  an don Kläger 1,477,43 EUR rrebst Zlnsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über clem Basiszinssatz aus diesem Betrag seit clom, 28.04.2011sowie wei-
tere 61,88 EUR zu bezahlerr. I

Die Beklagte troantragt Klageabweisung, '
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Sie entgegnet, der Mohrwertsteuerbetfag in Höhe von 39,93 EUR sei nicht orsatzfährg' Gemäß
g 2ag Abs- 2 Satz 2 BGB sei die Mehrwertsteuer nur dann erstattungsfähig. wenn und sowoit

sie tatsächlich angefal len sei.

Ausweisl ich der Rechnung über die Wiederbeschaffung des Fafzeugs VW Golf Vl vom

06.04.2011 sei die Mehrurertsteuer in Höhe von 3,094,29 EUR angefal len. 
..  "

Weitero Standgetdgebühren in Höhe von 117 81 EUR könne der Kläger ebenfal is nicht verlan-

gen. Wenn u= der 5tug.pa.t" i  nicht möglich gewesen sei, die Ablöse bei der Volkswagenbank

aus eigenen Mittelp ,,] b"ötui.h, weshaLb sich die Standdauer bis zur Zahlung durch die Beklag-

te ausgedehnt habe, wäre der Kläger verpflichtet gewosen, die Beklagte darauf hinzuweisen'

Die Mietwagent(osten seien zu schätzen nach dem Preisspiegel Mietwagen Deutschland 2010'

Wogen des weiteren Parteivorbringens wird auf dio zwischen derr Pafteien gewechselten Schtift-

sätze sowie auf das mttndliche Vorbringen ln der Sitzung vom 14.06.2012- verwlesen. Das Ge-

richt hat den Kläger irrformatorisch angehört. Wegen des Ergebnisses der infornratorischen An-

hörung wird Bezug genommen auf die genannte Sltzungsniederschrif t  (Bl.144 bis 146 9'A')

Entscheidungsgründe
A.

Die zulässige Klage ist im tenorierLom Umfang, mithin uberwiegend begründet.

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Sclradensersatz naclr den $$ 7 Abs. 1,
17 SIVG. 115 VVG,

i .
Die Haftung der Boklagten dem l( läger gegenüber ist  dem Grunde nach unstrei t ig,  Der Kläger

ist  akt iv legi t imiert ,

il.
Sohadenshöhe:

1 .

a. Differenzbetrag Molrrwertsteuer:

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erstattung weiterer Mehrwerlsteuer'

Nach g 249 Abs. 2 Satz 2 BGB ist die Mehrwertsteuer nLrr dann zu orstatten, wenn und so-
weit sie tatsächlich angefallen ist, Tatsächlich angefalten war ilie Mehrwertsteuer vorlie-
gend nur in l ' löhe von 3.094,29 EUR.

b. Standgebühren:

u l  r E E  ' A V E
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Dor Kläger hat keinen weiteren Anspruch auf Erstattung von standgebühren'

Dto Bektagte hat boreits für clie Dauer von 20 Tagen standgebühren bezahlt'

Die Finanzierungsproblematik war der Beklagten nicht bekannt'-Die in Bezug genorxme-

nen Schreibän des Prozessbevo-llgiichtigten cos Klägers vom 04 04'2011 sowie das

Schreiben der Rechtsanwähe funä Kollegen vom O1'03'2011 hatten alg'Adressa-

ten jeweils nicht die Beklagte, sotrdern Oas Schieiben des Prozesslrevolmächtigten-des

Klägers vom 04.04.201 1 cjen Kläger selber und das anclere Schreiben vom 01 '03 '201 1

die Soarkasse Kulmbach-Kronach.
t , .

Mietwagenkbston:

Mietwagenkosten gehören regelmäßig zu den Kosten der Schadensbehebung im sinne

des $ 249 BGB. Der Schädiger hat sie jedoch nioht unbegranzlzu ersetzen' Die Mietwa-

genkosten sind nur insoweit zU orsetzon, als sie taisächlich zur Herstellttng des Zustan-

des erforderlich sind, clor ohne die Schädigung bestehen würde. Zur Horstellung erforder'

lich sind nur Aufwendungen, die ein verstä;diöer, wirlschaftlich denkender Mensch in der

Lago ist, die der Cesciräiigte für zweckmäßig und notwendig halten dad' Der Geschädig-

te ist dabei gehalten im Rahrrren des ihm Zumutbaren von mehreren möglichen den witl-

schaft l icherJn Wug der Schadensbeseit igung zu wählen (BGH NJW 2005' 51 '52f ') '

Grundlage für die gebotene und gernäß S 287 ZPO zulässige Schätzung angemessener

Mietwagonkosten ist der Schwackemietpreisspiegei des Unfailjahres inr Postleitzahlenge-

blet des Geschädigten bzw. des Unfallortes, hiermit PLZ 953'

Das Amtsgeriohf Kulmbach stel l t  dabei auf dert "Modus"'ab'

Die Einwendungen der Beklagten stehen der Ven/vendung diesor Liste als Schätzungs'

grundlage im t<onkreten Fall nicht entgegen.

Die Schwackeliste mag zwar methodischo Märrgel aufweisen. Die Kritik an der Schwacke-

l iste seitens der Versioherungsgesollschaft ist nUnmehr dio infolge der geltenden Rechts-
-sprechung eingetretene Erhöhung der Normaltarlfe. Diese ist aber geraclezu die zwangs-

läufige Folge der geändenen Rechtsprechung gewesefi.  Denrr es ist davon auszugehen'

dass eine euersubventionierung cler Normaltarife über die lrohen Unfallersatztarife statt-

fand und die in der Schwacketiste 2003 enthaltenen Normaltarife verhältnismäßlg z-tt

hoCh gewesen Waren, Dementsprachend l<ann die Schwackeliste nunmehr herangezo-
gen werden, weil  diese nioht offensichtl ich ein reales Marktgoschehen nicht mehr abbildet '

Es ist clavon auszugehen, dass die Scirwackeliste 2010, die infolge der Rechtsprochungs-

änderung beeinflusste Martkstrut<tur und damit konsequontenveise eine den nornlalen

Marklbedingungen eher entspreohende Tarifstruktur abbildet, Die derzeitige Annahme,

die Vermieter hätten die Normaltarife "künstlioh" in die Höhe getrieben, entboh* eines etn-

pirischen Nachweises. Sowelt gegen clie Schwacl<eliste eingwendot wird' dass diese ksi-

ne Intornettarife berückslchtige, überzeugt dies ebenfalls nioht.

Die Schätzung nach S 287 ZPO soll  der Wahrheit mögllchst nahe kommen^ Solange kei-

ne genauore Schätzungsgrundlage vorhanden ist, bestehen daher gegen die Anwendung

dor Schwackeliste aus iurist ischr:r Siclrt  l<eine durchgreifonden Bodenken'

Es ist nicht ersichfl ich, dass die von clen Versicherern in Auft iag gegebene Uritersltchung

e 7  / - -  # u  I  t _ . r  aE  'AVE
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des Fraunhofer tnsti tuts auf überzeugendere Weise zu zuvorlässl lcheren Schätzungs"
grundtagen gel<ommen ist, Dle Fraunhofer Untersuohung differenziert nur nach 2Ziffen

der Posleitzählengebiete, ist also bei weitem nicht so breit gestreut, wie die Sclrwaokelis'

te, die 3-stelllge Postleitzahlengebiete aufweist, Zum weit überwiegenden Teil wltd nur

die Auskunftvon 6 Intornetanbietern Wledergegeben' Marktkonform sind eher breltgestreu-

te Preise, möglichst ortsnah uncl unter der Prämisse eingeholt, dass der Wagen mög-

lichst sofort zur VerfÜgung stehen nluss, Längere Vorbuchungsfristen werden'eiem Markt

für Sclrnell zur Verfugung stehende Unfallersatzwagen nicht gerecht. .'

Zum anderen ist nioht ersichtlich, dass mit den von der Beklagten hier nur pausohal erho-

f,"nan gin*0ndungqn'gegen die Venruendung cler "schwaqkeliste" der Vortrag solcher
,,konkreten', Tatsachen verbunden ist, die nach der Rechtspreohung des Bundesgerichts-

hofes (BGH NJW 2008, 1519) erforderl ich sind, um die Geeignetheit der Erhebung als

Schätzgrundtage infrage zu stel len. Letztl ich stel l t  die Bektagte der einen Erhebung nur el-

ne andere gegenüber und meint Wegen der erhebllchen Diskrepanzen sei die andere, dle

höhere Preise ausweise unzutreffend-

Es ist folgendes Rechenwerk anzustellen unter Zugrundelegung der Mietpreisgruppe 5,

dom Postteitzahlengebiet 953 sowie der AnmietdTner von 20 Tagen.

Ausgehond von dern Wochentarlf von52A,1/€UR errechnet sich ein Betrag vorr 74,30

EUR x 20, mithin ein Betrag von \ ' /  1.486,00 EUR

abzüglich erspafier Aufwendungen in Höhe von 3 % ' 44'58 EUR

1 ,441,42 EUR

zzgl, Haftüngsbefreiung 20 Tage in Höhe von insgesarnt 440,00 EUR

zzgl. Zustel len/Abholen je 25,00 EUR 50'00 EUR

zzgl. Winterreifen 20 Tage ä 10,00 EUR 200,00 EUR

zzgl. Anmietung außerhalb der Geschäftszeiten 00'00 EUR

2,191,42  EUR

- 947,00 EUR

1.244.42eUR

@ o o r l o o s

elw
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abzüglich der bezahlten Summe von

ergibt sich ein Betrag von

2 ,

Nebenforderungen:

a .
Desweiteren hat der Kläger noch Anspruch auf Erstattung vonlZinsen in der tenoriorten
Höhe gernäß den $$ 286,  2BB,  247 BGB,
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0 .

Außerdem hat der Kläger nooh Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten in
Höhe von weiteren 61.88 EUR.

B .

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus S 92 ZPO-

c,

Die Entscheidung rlber OiJuo,f aufige Vollstreckbarkeit beruht auf SS 708 Nr. 11 ,711 ZPO'

u  v a '

Babst
Richterin am Amtsgericht

Verkündet am 05.Q7 ,2012

Igez.
Oswald, JSekr
Urkundsbeamter der Goschäftsstelle

Für den Gloichlaut der Ausfedigung
der Urschrift

mrt

Kulmbach, 09.07.2012
/1;77//
4:I-O//

Cswald, JSokr
Urkundsbeanrter der Geschäftsstelle
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Schlaqworte U rtei lsdatenban k

tr Anmietung außerhalb Offnungszeiten

ü Aufklärungspfl icht Vermieter

l l  Pauschaler Aufschlag für Unfal lersatz

l Drrektvermitt lung

l-1 EE Eigenersparnis-Abzug

LJ Erkundigungspfl icht

n Geringfügigkeitsgrenze

ü Zusatzfahrer

-  Selbstfahrervermietfahrzeug

I  7 a r  r n o n n a l d

: l  Grobe Fahrlässigkert

. i  Schadenminderungspf l icht

i I WettbewerbsrechV-verstoß

i l  Zus te l lung/Abho lung

i l  Winterrei fen

. ' l  Nav iga t ion

i .  l  Automatik

, -  l  Anhängerkupp lung

i-- l  Fahrschulausrüstung

'll Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

..1 Mit telwert  Fraunhofer-Schwacke

i..l Unfallersatztarif

-  Anspruchsgrund

. l  Sonst iges

Internetangebote

f  r.n*r.ke-Mietpreisspregel

! rr.rnnofer-Mietpreisspiegel

n Gutachten

tr Mietwagendauer

n NA Nutzungsausfal l

X Recfrtsanwaltskosten

t  )  Zugäng l ichke i t

l . l  HaftungsreduzierungA,/ersicherung

t l  Rechtsdienst leistungsgesetz (RBerG)

ü Best immthert  der Abtretung


